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Das dem der Professe angehört, habe keine Schmerzen
erlitten, habe infolgedessen keine Forderung; der Professe habe
War Schmerzen erliıtten, sel aber unfähig, eLiwas erwerben.
{ie Frage geht ber das TeEIN Akademische hinaus Ländern,

denen, WIeEe / Österreich die Vermögensunfähigkeit der
feierlichen Ordensprofessen staatlıch anerkannt ist. Einen Fin-
erzeig ZU Lösung der ra gibt Can. D82, Cod JUr Can.: ost
sollemnem professionem bona, quae qUOVIS modo
obvenıunt reguları Ordine CapaCıl possıdendiı cedunt Ordini
vel PTOVINCIAC vel domul secundum const:tutiones ESs können
qa1s0 TOLIZ der UTC die feierliche Profeß herbeigeführten Ver-
mögensunfähigkeit dem Professen Guter (scheinbar) zukommen
(cbvenire) gehen aber UrCcC. Person 1INdUurc auf den
en ber Hiemit ist auch für das Pekulıum, das Z W ar 19885

gends exX Erwähnung findet beschränkter Weise aum
gelassen. In den Zeıten der Geldwirtschaft WwIrd auch der
strengste Ordensmann außerhal des Ordens A auf Reisen
ohne Pekulıum, ohne eiNe bescheiıdene eldsumme, die
Figentum des Klosters bleibt, ber welche aber der Professe
Ahhängigkeit un unter der Kontrolle SsSelNner Oberen verfügt,
niıcht aqauskommen onnen.  A Denn die modernen Iransportunter-
nehmungen en für das Armutsgelübde bsolut eın Ver-
ständnis Zum SC dieser Verträge (z Fahrkartenkauf)
raucht der Professe Geld un erwachsen ıhm aus diesen
Verträgen, TOLZ vermögensrechtlicher Unfähigkeıt vermOo$SeNsS-
rechtliche Ansprüche (obveniunt). Im Hintergrund steht aber
1ı mMmMmMer der en, das Kloster Diese Anschauung findet siıch
auch Entscheidun der Religiosenkongregation VOo

16 März 1922 (A XIV 196) niedergelegt Darnach können  —
feierliche Professen das Militärdienst erworbene Geld un
die Pensionen, die mıt militäriıschen Auszeichnungen verbunden
sınd nicht qals ihr persönliches Kigentum beanspruchen:
Ordini enden WIT diesen rundsatz auf das Schmerzens-
€l Wiıe die mıt Auszeichnung verbundene Pension

Vermögensunfähigkeit des feierlichen Professen nicht
Wegfall kommt, auch nicht e1in etwaiges Schmerzensgeld,
Urc den Professen geht aber auf den en über: qUaC
QqUOVIS modo obvenı]ıunt reguları Ordini cedunt.

T7 Prof Dr Joh Harıng
(Beschwerde die Klageverweigerung des Promotors.)

Florian erstattet dem Promotor justili1ae Sınne des Can,. 1971
27 die nzeige,daß bei SE1INEIN Eheabschluß e1iNe Bedingung

das Wesen der Ehe beigefügt, qalso Ehe ungültı SECI.

Da iıhm als chu  aren Teil das Klagerecht e bittet den
Promotor, die age rhebenDer Promotor prü den Fall
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und kommt zum Ergebnis, daß ach Art 38, D, der Instruktion
vo 15 August 1936 die age nıcht rheben ann. Florian
ist darüber ungehalten un g1ıbt eine Beschwerdeschrift das
Diözesangericht ein. Wie ist diese Beschwerde ’zu ehandeln?
Sie ıst ohne weıteres abzuweisen. Florlan hat eın Klagerecht.
Der Promotor ıst nıicht Vertreter oder Mandatar des Florilan:
1st öffentlicher Funktionär un hat ach erstatieier Anzeige
erwägen, ob aAaus offentlichen Gründen, W1€e solche Z Art 38,
der zıtierten Instruktion anführt, se1in Klagerecht besteht Eın
Rekursrecht des Florıan wurde eın Klagerecht voraussetzen,
das ihm aber mangelt (nbt also Sar eın Rechtsmittel
einen harthörigen Promotor? iıne Beschwerde be1l dem Bischof
annn vielleicht 1e Wirkung en, daß der Promotor nochmals
die Voraussetzungen überprüft. Es hat der Biıschof ach der
Instruktion, Art S, 2’ un Art 39 b, eın Prüfungsrecht uber
die eue des Anzeılgers, ber seine andlungsweise un ezuüg-
iıch des vorhandenen Ärgernisses, doch annn ach dem Wort-
aut der Instruktion dem Promotor nıcht den Auftrag ZU age-
erhebung en Der Can. 1586, der dies zuzugeben scheint. hat
eben 1m Eheprozeß, w1e vieles andere, eine Modifikation erhal-
ten Wohl aber ann der Bischof Justa intercedente Au den
Promotor seines Amtes entheben (can. 1590, 2) un einen
anderen bestellen Doch wIird ein Bischof eine Enthebung 4US
diesem Grunde aum vornehmen. Eine Möglichkeit bleibt KF lo-
1an lImmer offen: ach Ca  5 1569, 1: ann sıch mıiıt seiner
Beschwerde den Apostolischen wenden. Die olge wiırd
se1n, daß der ÖOrdinarius ZUuU  jn Berichterstattung aufgefordert wIrd.

TAaZz. Prof Dr Joh Haring.
(Ungültige Ordensprofeß.) Gewitzigt Urc. Erfahrungen in

anderen Klöstern, ahm sıch bel der kanonischen Visıitation In
einem Frauenkloster der Visıtator die Mühe, die seit der Gel-
ung des en eX abgelegten Professen ach den edingun-
gecn ihrer  e Gültigkeit untersuchen. Was befürchtet hatte,
fand leider bestätigt. Fünf ewige Professen ach
Can,. 5374 ungultig, weil sS1e VOT Ablauf des gesetzlich geforderten
Irıenniums der zeitliıchen Gelübde abgelegt Bel einer
ehlten Q, be1i der zweıten 6, bel der dritten 91 be1l der vierten
16, bei der fünften Tage auf das VvVo Irıennium. Die zeıt-
1C. Profeß einer sechsten wWAar Verstoß gegen Can 558
unguültıg, da die Schwester das Noviızlat als La:enschwester durch-
emacht hatte un unmittelbar VOLr der Profeß, weil s1e für den
Chorgesang des Z1UmSs eine gute Stimme hatte un LaJen-
schwestern hnehin da arc  $ ZUr Chorschwester VOTI-
rückte und als solche zu den eiu  en zugelassen wurde. Diıe
WAar aber unterdessen gestorben, daß dieser Fall abgetan WAar.


